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BM für Landesverteidigung 

Anfragebeantwortung 

 

S91143/96-PMVD/2008 3. Juli 2008 

Frau 

Präsidentin des Nationalrates 

P a r l a m e n t  

1 0 1 7  W i e n  

Die Abgeordneten zum Nationalrat Strache, Kolleginnen und Kollegen haben am 

14. Mai 2008 unter der Nr. 4353/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend "KFZ-Diebstahl im Tschad" gerichtet. Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu 1 bis 8: 

Da es keinen derartigen Vorfall gegeben hat, erübrigt sich eine Beantwortung dieser Fragen. 

Zu 9: 

Nein, das Verlassen militärischer Liegenschaften unterliegt dem durch EUFOR Tschad/ 

RCA festgelegten „Movement Code“. 

 Mag. Norbert DARABOS 1090 WIEN 
BUNDESMINISTER FÜR LANDESVERTEIDIGUNG Roßauer Lände 1 
  norbert.darabos@bmlv.gv.at 
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Zu 10: 

Entfällt. 

Zu 11: 

Keine. 
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